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Anhang A 

Anwendungsbereich gemäß § 1 
1. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Farben und Lacke“ die in den nachstehenden 

Unterkategorien aufgeführten Zubereitungen mit Ausnahme von solchen, die in Druckgaspackungen 
abgefüllt sind. Dabei handelt es sich um Beschichtungsstoffe für Gebäude, ihre Bauteile und dekora-
tiven Bauelemente zu dekorativen, schützenden oder sonstigen funktionalen Zwecken. 

Unterkategorien: 
 a) „Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken“ sind Beschichtungsstoffe mit einer 

Glanzmaßzahl von < 25 Einheiten im 60° Messwinkel. 
 b) „Glänzende Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken“ sind Beschichtungsstoffe mit 

einer Glanzmaßzahl von > 25 Einheiten im 60° Messwinkel. 
 c) „Beschichtungsstoffe für Außenwände aus mineralischen Baustoffen“ sind Beschichtungsstoffe 

für Mauerwerk, Backsteinwände oder Gipswände. 
 d) „Beschichtungsstoffe für Holz-, Metall- oder Kunststoffe für Gebäude, ihre Bauteile und dekora-

tiven Bauelemente (Innen und Außen)“ sind deckende Beschichtungsstoffe. Diese Unterkategorie 
umfasst auch Grund- und Zwischenbeschichtungen. 

 e) „Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und 
Außen)“ sind transparente oder halbtransparente Beschichtungsstoffe, die zu Dekorations- und 
Schutzzwecken auf Holz, Metallen und Kunststoffen aufgetragen werden, einschließlich soge-
nannter deckender Lasuren, die eine deckende Beschichtung gemäß der ÖNORM EN 927-1 
(„Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Au-
ßenbereich – Teil 1: Einteilung und Auswahl“ – ausgegeben am 1.11.1996) – semistabile Kate-
gorie – bewirken und zu Dekorationszwecken oder zum Schutz des Holzes vor Witterungsein-
flüssen dienen. 

 f) „Minimal filmbildende Lasuren“ sind Lasuren, die gemäß der ÖNORM EN 927-1 eine durch-
schnittliche Dicke von weniger als 5µm haben [Prüfung gemäß der ÖNORM EN ISO 2808 („Be-
schichtungsstoffe – Bestimmung der Schichtdicke“ – ausgegeben am 1.10.1999), Verfahren 5A]. 

 g) „Absperrende Grundbeschichtungsstoffe“ sind Beschichtungsstoffe mit Versiegelungs- und/oder 
Verblockungseigenschaften für Holz, Wände oder Decken. 

 h) „Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe“ sind Beschichtungsstoffe zur Stabilisierung loser 
Substratpartikel, zur Übertragung hydrophober Eigenschaften oder zum Schutz des Holzes vor 
Blaufärbung. 

 i) „Einkomponenten-Speziallacke“ sind Spezialbeschichtungsstoffe auf der Grundlage von filmbil-
denden Komponenten. Sie dienen Anwendungen mit besonderen Anforderungen wie Grundie-
rungen und Decklacke für Kunststoffe, Grundierungsbeschichtungen für Eisensubstrate, Grundie-
rungsbeschichtungen für reaktive Metalle wie Zink und Aluminium, Rostschutzanstriche, Bo-
denbeschichtungen, einschließlich für Holz- und Zementböden, Graffitischutz, Beschichtungen 
mit flammhemmender Wirkung und Beschichtungen für die Einhaltung von Hygienenormen in 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in Gesundheitseinrichtungen. 

 j) „Zweikomponenten-Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe für die gleichen Zwecke wie Ein-
komponenten- Speziallacke, wobei jedoch vor der Anwendung eine zweite Komponente (z.B. 
tertiäre Amine) hinzugefügt wird. 

 k) „Multicolorbeschichtungsstoffe“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung eines Zwei- oder Mehr-
farbeneffekts direkt bei der ersten Anwendung. 

 l) „Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung besonderer 
ästhetischer Effekte auf speziell vorbereiteten, vorgestrichenen Substraten oder Grundbeschich-
tungen, die anschließend während der Trocknungsphase mit verschiedenen Werkzeugen behan-
delt werden. 

2. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Produkte für die Fahrzeugreparaturlackie-
rung“ die in den nachstehenden Unterkategorien angeführten Produkte. Sie werden zur Behandlung 
von Kraftfahrzeugen im Sinne des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004, oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im Zuge ei-
ner Reparatur, Konservierung oder Verschönerung außerhalb der Fertigungsanlagen verwendet. 
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Unterkategorien: 
 a) „Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte“ sind Zubereitungen zur mechanischen oder chemi-

schen Entfernung von alten Beschichtungen und Rost oder zur Vorbereitung neuer Beschichtun-
gen: 

 i) „Vorbereitungsprodukte“ umfassen Gerätereiniger (Produkte zur Reinigung von Sprühpistolen 
und anderen Geräten), Lackentferner, Entfettungsmittel (einschließlich antistatischer Mittel 
für Kunststoffe) und Silikonentferner. 

 ii) „Vorreiniger“ sind Reinigungsprodukte zur Entfernung der Oberflächenverschmutzung als 
Vorbereitung der Anwendung von Beschichtungsmitteln. 

 b) „Spachtel und Spritzspachtel“ sind dickflüssige Verbindungen, die aufgebracht werden und dazu 
dienen, vor Auftragen des Füllers tiefe Unebenheiten in der Oberfläche aufzufüllen. 

 c) „Grundbeschichtungsstoffe“ sind dem Korrosionsschutz dienende Beschichtungsstoffe, die vor 
Auftragen einer Vorbeschichtung auf blankem Metall oder bereits vorhandenen Beschichtungen 
aufgebracht werden: 

 i) „Füller“ sind Beschichtungsstoffe, die unmittelbar vor Auftragen des Decklacks zur Verbesse-
rung der Korrosionsbeständigkeit und des Haftvermögens des Decklacks sowie zur Bildung 
einer einheitlichen Oberfläche durch Korrektur geringfügiger Oberflächenunebenheiten auf-
gebracht werden. 

 ii) „Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe wie Haftverbesserer, Versiegelungsmittel, Zwi-
schenlacke (Sealer), Kunststoffgrundierungen, Nass-in-Nass-Füller und Schleiffüller. 

 iii) „Wash-Primer“ sind Beschichtungsstoffe mit einem Anteil von mindestens 0,5 Gewichtspro-
zent Phosphorsäure, die direkt auf blanke metallische Oberflächen aufgebracht werden und 
Korrosionsbeständigkeit und Haftvermögen verleihen, sowie Beschichtungsstoffe, die als 
schweißbare Grundierungen oder als Beizmittel für galvanisierte Metall- oder Zinkoberflächen 
verwendet werden.  

 d) „Decklacke“ sind pigmentierte Beschichtungsstoffe, die als Einfach- oder Mehrschichtlacke 
Glanz und Dauerhaftigkeit verleihen. Hierunter fallen alle dabei verwendeten Produkte wie Ba-
sis- und Klarlacke: 

 i) „Basislacke“ sind pigmentierte Beschichtungsstoffe, die der Farbgebung und zur Erzielung 
optischer Effekte, nicht jedoch dem Glanz und der Widerstandsfähigkeit der Gesamtlackie-
rung dienen. 

 ii) „Klarlacke“ sind transparente Beschichtungsstoffe, die der Gesamtlackierung Glanz und Wi-
derstandsfähigkeit verleihen. 

 e) „Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe, die als Decklacke mit einem einzigen Auftrag besonde-
re Eigenschaften wie Metall- oder Perleffekte verleihen, sowie einfarbige oder transparente 
Hochleistungslacke (z.B. kratzfeste oder fluorierte Klarlacke), reflektierende Basislacke, Struk-
tureffektlacke (z.B. Hammerschlag), rutschhemmende Beschichtungen, Unterbodenversiege-
lungsmittel, Schutzlacke gegen Steinschlag, Lacke für die Innenlackierung, Beschichtungsstoffe 
für spezielle militärische Anwendungen; Lacke in Druckgaspackungen. 
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Anhang B 

A. Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt von Farben und Lacken gemäß § 3 Abs. 1 
 Produktunterkategorie Typ Stufe I (g/l*) (ab 

1.1.2007) 
Stufe II (g/l*) (ab 

1.1.2010) 
a Matte Beschichtungsstoffe für In-

nenwände und -decken 
(Glanzmaßzahl von <25 Einheiten im 
60° Messwinkel) 

Wb 
Lb 

75 
400 

30 
30 

b Glänzende Beschichtungsstoffe für 
Innenwände und -decken 
(Glanzmaßzahl von >25 Einheiten im 
60° Messwinkel) 

Wb 
Lb 

150 
400 

100 
100 

c Beschichtungsstoffe für Außenwände 
aus mineralischen Baustoffen 

Wb 
Lb 

75 
450 

40 
430 

d Beschichtungsstoffe für Holz, Metall  
oder Kunststoffe für Gebäude, ihre 
Bauteile und dekorativen Bauelemen-
te (Innen und Außen) 

Wb 
Lb 

150 
400 

130 
300 

e Klarlacke und Lasuren für Gebäude, 
ihre Bauteile und dekorativen Bau-
elemente (Innen und Außen), ein-
schließlich deckender Lasuren 

Wb 
Lb 

150 
500 

130 
400 

f Minimal filmbildende Lasuren Wb 
Lb 

150 
700 

130 
700 

g Absperrende Grundbeschichtungs-
stoffe 

Wb 
Lb 

50 
450 

30 
350 

h Verfestigende Grundbeschichtungs-
stoffe 

Wb 
Lb 

50 
750 

30 
750 

i Einkomponenten-Speziallacke Wb 
Lb 

140 
600 

140 
500 

j Zweikomponenten-Speziallacke Wb 
Lb 

140 
550 

140 
500 

k Multicolorbeschichtungsstoffe Wb 
Lb 

150 
400 

100 
100 

l Beschichtungsstoffe für Dekorations-
effekte 

Wb 
Lb 

300 
500 

200 
200 

(*) Anmerkung: g/l gebrauchsfertig 
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B. Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt von Zubereitungen für die  
Fahrzeugreparaturlackierung gemäß § 3 Abs. 1 

 Produktunterkategorie Beschichtungen VOC g/l* (1.1.2007) 
a Vorbereitungs- und Reini-

gungsprodukte 
Vorbereitungsprodukte 
Vorreiniger 

850 
200 

b Spachtel und Spritzspachtel Alle Typen 250 
c Grundbeschichtungsstoffe Füller und Grundierungen 

Wash-Primer 
540 
780 

d Decklacke Alle Typen 420 
e Speziallacke Alle Typen 840 
(*) Anmerkung: g/l gebrauchsfertige Zubereitung. Außer bei der Unterkategorie a sollte der Wassergehalt 
der gebrauchsfertigen Zubereitung abgezogen werden. 
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Anhang C 

Methoden gemäß § 3 Abs. 2 
Parameter Einheit Test 

  Methode Veröffentlicht 
VOC-Gehalt g/l ÖNORM EN ISO 11890-2 2002 
VOC-Gehalt, wenn reaktive Ver-
dünnungsmittel vorhanden sind 

g/l ASTM D2369 2003 

 
 




		2017-11-27T12:38:03+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




